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Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

Jahresgruß

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Namen der Landesleitung 
des dbb rheinland-pfalz und 
auch persönlich hoffe ich, dass 
Sie und Ihre Familien, Freunde 
und Bekannte trotz aller Coro-
nabeschwernisse ein frohes 
Weihnachtsfest, einige geruh-
same „Zwischenjahrtage“ und 
einen guten Start ins neue Jahr 
2022 hatten.

Im alten, nach wie vor durch 
das Coronavirus und seine 
 Varianten geprägte Jahr hat  
der Buchstabe „G“ unser alltäg-
liches Leben bestimmt. Wer 
hätte vor zwölf Monaten ge-
dacht, dass wir den letzten Jah-
reswechsel trotz Impfkampag-
nen-Booster in der vierten 
Infektionswelle mit hoher und 
teilweise verwirrender Rege-
lungsdichte von „3G“ bis hin zu 
„2G plus plus“ würden verbrin-
gen müssen mit den altbekann-
ten Maßgaben „Vernünftig und 
vorsichtig sein“ sowie „Wir ste-
hen das – weiterhin – durch!“?

Wer hätte damit gerechnet, 
dass unser Bundesland Mitte 
Juli von einer verheerenden 
Hochwasserkatastrophe heim-
gesucht werden würde, deren 
massive Auswirkungen insbe-
sondere im Ahrtal uns noch 
lange beschäftigen werden?

Ein Jahr mit größten Herausfor-
derungen, mit Entbehrungen 
im anhaltenden Krisenmodus 
ist zu Ende gegangen. Dennoch 
bin ich zuversichtlich. Die Men-
schen halten weitestgehend 
zusammen. Insbesondere in 
unserem dbb ist das spürbar. 

Das Personal im öffentlichen 
Dienst auf allen Ebenen des 

staatlichen und kommunalen 
Handelns hat seinen Job 2021 
wieder hervorragend gemacht. 
Dies gilt besonders unter den 
aktuellen sehr schwierigen 
 Bedingungen.

Als wegen des Jahrhundert-
hochwassers trotz allgemeinen 
Operierens auf hohem Niveau 
noch eine Schippe draufgelegt 
werden musste, passierte das 
in kürzester Zeit. Unsere Auf-
merksamkeit gilt unverändert 
den vom Schicksal so hart ge-
beutelten Flutopfern – der un-
vorstellbar umfangreiche Wie-
deraufbau muss von Land und 
Bund mit langem Atem fortge-
führt werden. Hier ist unsere 
gesamtgesellschaftliche Solida-
rität dauerhaft gefordert. Sehr 
viel muss noch getan werden. 

Auch die Gewerkschaftsarbeit 
steht nicht still. Unsere Mit-
gliedsorganisationen haben im 
abgelaufenen Jahr die allgemei-
nen Personalratswahlen unter 
erschwerten Bedingungen ge-
stemmt. Als Erfolg für uns ist  
zu vermelden, dass unsere dbb 
Familie in weiten Teilen dabei 
sehr gut abgeschnitten hat.

Wir als dbb Dachverband ha-
ben uns mit Forderungen nach 
verbesserten Dienstbedingun-
gen in der SARS-CoV-2-/COVID-
19-Krise beschäftigt und als 
Ableitung eine grundsätzliche 
gewerkschaftspolitische Positi-
onierung zum Thema „Moder-
nes Arbeiten im öffentlichen 
Dienst“ vorgenommen.

Landtags- und Bundestags-
wahlen prägten das politische 
Geschehen mit dem Ergebnis, 

dass es sowohl auf Landes-  
als auch auf Bundesebene je-
weils eine Ampelkoalition gibt. 
Erfreulich ist, dass es auf Bun-
desebene am Ende der Koaliti-
onsverhandlungen keine Ein-
führung der sogenannten 
„Bürgerversicherung“ trotz 
großer Befürchtungen von  
uns gibt.

Im Koalitionsvertrag SPD-Grü-
ne-FDP in unserem Land ist die 
beabsichtigte zeitgleiche und 
systemgerechte Übernahme 
des Tarifergebnisses für den 
öffentlichen Dienst der Länder 
auf Besoldung und Versorgung 
der Landes- sowie Kommunal-
beamtinnen/-beamten sehr er-
freulich und wertschätzend.

Die erst kurz vor Weihnachten 
beendete harte Einkommens-
runde um den TV-L und seine 
Übertragung wurde dbb-seitig 
unter den allgemein schwieri-
gen Krisenbedingungen mit 
einem Kompromiss abge-
schlossen. Der grundlegende 
Angriff der Arbeitgeberseite 
auf die Eingruppierung durch 
konzeptionellen Eingriff beim 
tarifrechtlichen Arbeitsvor-
gang konnte abgewehrt wer-
den. Immerhin: Eine noch steu-
erfreie Coronasonderzahlung 
in Höhe von 1 300 Euro konnte 
als Ausgleich für Dienster-
schwernisse in der Pandemie 
erstritten und eine Linearan-
passung in Höhe von 2,8 Pro-
zent ab Dezember dieses Jah-
res vereinbart werden.

Beide Komponenten aus  
dem Tarifkompromiss müssen 
ohne Abstriche auf die Beam-
tinnen und Beamten in Rhein-

land-Pfalz übertragen wer- 
den. Dies gilt aus Sicht des  
dbb rheinland-pfalz selbstver-
ständlich auch für die Versor-
gungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger in 
Rheinland-Pfalz. Besonders im 
Jubiläumsjahr „75 Jahre Land 
Rheinland-Pfalz“ sollte man 
die ehemaligen Aktiven des 
öffentlichen Dienstes nicht  
nur mit Worten des Dankes  
für ihre geleistete Arbeit be-
denken, sondern auch bei der 
Übertragung des Tarifergeb-
nisses nicht mit einer Nullrun-
de vom 1. Oktober 2021 bis 
zum 30. November 2022 ab-
speisen. Wir im dbb rheinland-
pfalz als Interessenvertreter 
aller aktiven und auch nicht 
mehr aktiven Beamtinnen und 
Beamten halten dies für eine 
Gerechtigkeitslücke und eine 
nicht hinnehmbare Verletzung 
der Fürsorgepflicht. Daher wer-
den wir uns auch weiterhin ak-
tiv für eine vollständige Über-
tragung ohne Einschränkungen 
einsetzen. 

Das neue Jahr wird hoffentlich 
schnell auf Landesebene ein 
Besoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetz bringen,  

	< dbb Landeschefin Lilli Lenz
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zu dem wir aus Sicht des dbb 
rheinland-pfalz eine entspre-
chende Stellungnahme abge-
ben werden. 

Dabei muss es auch dem dbb 
auf allen Ebenen weiterhin 
und verstärkt darum gehen, 
den öffentlichen Dienst zum 
Wohle aller konkurrenzfähig 
und damit zukunftsfest zu ma-
chen, damit Nachwuchsgewin-
nung und Fachkräftesicherung 
sowie die gesteigerte Attrakti-

vität der Dienstleistung enga-
gierte, zupackende und vor 
 allem leistungsbereite Men-
schen anziehen.

Die gewerkschaftspolitische 
Agenda bleibt anspruchsvoll, 
insbesondere angesichts der 
immer noch andauernden 
 Coronapandemie.

Allen Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern, Funktionsträgern, 
und Wohlgesonnenen gilt der 

Dank des dbb rheinland-pfalz 
für ihren Einsatz und ihre 
 Unterstützung!

Ich wünsche Ihnen im Namen 
des dbb rheinland-pfalz für das 
neue Jahr 2022 alles Gute, be-
sonders Gesundheit, Glück und 
eine ordentliche Portion Gelas-
senheit. Gemeinsam können 
wir Gutes erreichen.

Viel wird womöglich nicht 
mehr so sein, wie wir es lange 

für selbstverständlich gehal-
ten haben. Lassen Sie uns zu-
sammenhalten und das neue 
Jahr mit Tatkraft und Optimis-
mus angehen. Ich glaube fest 
daran: Am Ende wird alles gut. 
Bleiben wir  zuversichtlich.

Ihre 

Lilli Lenz

dbb Jahrestagung 2022 digital

Investition und Innovation gefordert
Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach spart nicht mit Kritik

Dauerstress diagnostizierte 
der dbb Bundeschef Ulrich 
 Silberbach beim öffentlichen 
Dienst in Deutschland im 
Rahmen seiner Rede auf der 
Online-Jahrestagung des dbb 
am 10. Januar 2022 unter 
dem Motto „Einfach machen 
– Investition und Innovation 
für unser Land“.

Hervorgerufen durch stetig 
ansteigenden Personalman-

gel, veraltete Technik und zu 
viel Bürokratie seien Behör-
den und Verwaltungen nicht 
krisenfest. Innovation und 
Agilität: Fehlanzeige. Die Poli-
tik habe sich „politischer 
Saumseligkeit und Begeiste-
rung für schwarze Nullen“ 
hingegeben und sei deshalb 
verantwortlich dafür, dass ak-
tuell im Verhältnis zu stetig 
wachsenden Aufgaben be-
reits 300 000 Mitarbeiter  

im öffentlichen Dienst in 
Deutschland fehlten. Deshalb 
erneuerte Ulrich Silberbach 
die dbb Forderung nach ei-
nem umfassenden Investiti-
onsprogramm für den öffent-
lichen Dienst auf allen Ebenen 
und schlug einen Bundestags-
ausschuss für die Belange des 
öffentlichen Dienstes vor.

Scharfe Kritik äußerte der dbb 
Bundeschef an der Gesetzge-

bungswut – 500 Gesetze in 
vier Jahren vom Bundestag 
beschlossen – und der daraus 
folgenden Arbeitsverdichtung 
im öffentlichen Dienst. 

Detaillierte Berichte zur Jah-
restagung finden sich auf 
Sonderseiten im Internet un-
ter www.dbb.de sowie im 
dbb magazin, in das diese 
„durchblick“-Ausgabe einge-
heftet ist.

Ländertarifrunde öffentlicher Dienst

TV-L-Ergebnis wird in Rheinland-Pfalz  
auf Beamtenbereich übertragen
Landesregierung fasst Beschluss einen Tag nach Ende der Tarifverhandlungen

 < Tarifeinigung

Es ging doch schnell mit den 
Tarifverhandlungen um den 
Ländertarifvertrag TV-L für 
den öffentlichen Landesdienst 
in Potsdam: In der dritten Ver-
handlungsrunde am 29. No-
vember 2021 einigte man  
sich unter anderem auf eine 
– konzeptionell steuerfreie 

– Coronasonderzahlung in  
Höhe von 1 300 Euro für die 
Beschäftigten und in Höhe 
von 650 Euro für die Auszubil-
denden. Zudem steigen die 
Tabellenentgelte zum 1. De-
zember 2022 um 2,8 Prozent, 
die Auszubildenden erhalten 
zum 1. Dezember 2022 eine 
pauschale Erhöhung von 
50 Euro.

 < Kabinett beschließt 
Übertragung

Direkt am 30. November 2021 
hat die Landesregierung mit-
geteilt, dass das Tarifergebnis 
für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) vom Vortag zeit-
gleich und systemgerecht so-
wie ohne Veränderungen auf 
den Beamtenbereich in Rhein-

land-Pfalz übernommen wird. 
Das entspricht den dbb Forde-
rungen seit Beginn der Ein-
kommensrunde.

 < dbb Forderung 
 grundsätzlich erfüllt – 
„Pflicht“

Von Landesregierung und Be-
soldungsgesetzgeber verlang-
ten wir die Übertragung des 
TV-L Verhandlungsergebnis- 
ses – zeitgleich und system-
gerecht – auf die Beamtinnen/
Beamten sowie Versorgungs-
empfänger/-innen des Landes 
Rheinland-Pfalz und der rhein-
land-pfälzischen Kommunen. 
Die Ampelkoalition hatte dies 
in ihrer Koalitionsvereinbarung 
niedergelegt und hält nun 
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Wort. Wir begrüßen die 
1:1-Übertragung als folge-
richtig und mit Blick auf den 
Koalitionsvertrag als erwar-
tungsgemäß. 

 < Landesregierung: 
 Konkurrenz- und Zu-
kunftsfähigkeit sichern

Die Tarifübertragung verur-
sacht laut Pressemeldung des 
Ministeriums der Finanzen Kos-
ten in Höhe von rund 92 Millio-
nen Euro im Jahr 2022 mit ent-
sprechender Fortwirkung der 
Linearsteigerung für die Folge-
jahre. „Dies ist eine große und 
bewusste Kraftanstrengung 
für den Landeshaushalt, um 
auch bei der Besoldung der Be-
amtinnen und Beamten kon-
kurrenzfähige Bedingungen zu 
bieten und die Zukunftsfähig-
keit des öffentlichen Dienstes 
zu sichern“, erklärte Finanzmi-
nisterin Doris Ahnen (SPD).

Die Übertragung des Tarifer-
gebnisses ist laut Ministerium 

so zu verstehen, dass die Ver-
sorgungsempfängerinnen/ 
-empfänger bei der Linear-
anpassung berücksichtigt wer-
den, aber nicht bei der Corona-
sonderzahlung, da letztlich der 
 Tarifabschluss die Zahlung für 
Beschäftigte und nicht für 
Rentnerinnen und Rentner vor-
sieht. Einige weitere Bundes-
länder haben ebenfalls schnell 
verlautbart, die Übertragung  
in diesem Umfang vornehmen 
zu wollen. Das entspricht dem 
Vernehmen nach der durchgän-
gigen Ländersichtweise.

 < Einmalzahlung für 
 Versorgungsempfänger 
gefordert – „Kür“ – 
 Ministerium lehnt ab

Aus Sicht der Landesleitung 
des dbb rheinland-pfalz gehört 
zu einer angemessenen TV-L-
Übertragung speziell auf die 
Versorgung allerdings, dass 
landesrechtlich für die Versor-
gungsempfängerinnen und 
-empfänger eine kompensie-

rende Lösung gefunden wird 
für die lange Zeit ohne Linear-
anpassung der Versorgungsbe-
züge oder anderweitige Zah-
lungen bis Dezember 2022.

Nach gründlichen Beratungen 
auf entsprechendes Echo aus 
den Mitgliedsorganisationen 
hat der dbb rheinland-pfalz 
deshalb der Landesregierung 
die gesetzliche Verbriefung ei-
ner versorgungsrechtlichen 
Einmalzahlung im Laufe des 
kommenden Jahres vorge-
schlagen. Andere Landesbünde 
sind gegenüber „ihren“ Lan-
desregierungen ähnlich tätig 
geworden.

Finanzministerin Doris Ahnen 
antwortete für Rheinland-
Pfalz ablehnend: Die lineare 
Entgeltsteigerung zum 1. De-
zember 2022 um 2,8 Prozent 
werde auf die Versorgungs-
empfängerinnen und -emp-
fänger übertragen, was der 
 gesetzlichen Verpflichtung  
zur Anpassung der Versor-

gungsbezüge entlang der 
 Entwicklung der allgemeinen 
wirtschaftlichen sowie finan-
ziellen Verhältnisse im Gleich-
klang mit der Besoldung ent-
spreche. Für eine darüber 
hinausgehende Lösung sei kein 
Raum, denn die aktiven Beam-
tinnen und Beamten erhielten 
bis Dezember 2022 ebenfalls 
keine Linearanpassung. Eine 
Entsprechung zur einmaligen 
Coronasonderzahlung als 
 Honorierung pandemiebeding-
ter dienstlicher Mehrbelastun-
gen für Aktive scheide aus, 
weil Versorgungsempfänge-
rinnen und -empfänger „auf-
grund der Inaktivität ihrer 
Dienstverhältnisse keinen 
dienstlichen Mehrbelastungen 
ausgesetzt“ seien.

Wir werden unsere Forderung 
trotzdem gegenüber der Lan-
despolitik weiter bewerben 
und im Rahmen des Beteili-
gungsverfahrens zum inzwi-
schen vorliegenden Gesetz-
entwurf vorbringen. 

Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2022

Gesetzentwurf ist da
Enthalten sind weitere alimentationsrechtliche Anpassungen und die 
Rechtsgrundlage für Fahrradleasing

Mit Schreiben vom 7. Januar 
2022 hat uns das Ministerium 
der Finanzen Rheinland-Pfalz 
den Entwurf eines Landesge-
setzes zur Anpassung der Be-
soldung und Versorgung 2022 
(LBVAnpG 2022) im förmlichen 
Beteiligungsverfahren zugelei-
tet. Der Entwurf hat folgende 
Inhalte:

 z Anpassung der Bezüge um 
2,8 Prozent zum 1. Dezember 
2022 für Bezügeempfänge-
rinnen/-empfänger im Lan-
desdienst, bei den Gemein-
den, Gemeindeverbänden 
und den sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts

 z pauschale Erhöhung des An-
wärtergrundbetrags/der Un-
terhaltsbeihilfen für Anwär-
terinnen/Anwärter sowie 
Rechtsreferendarinnen/
Rechtsreferendare zum 
1. Dezember 2022 um 
50 Euro

 z steuerfreie Coronasonder-
zahlung in Höhe von 1 300 
Euro für aktive Empfängerin-
nen/Empfänger von Dienst-
bezügen (beziehungsweise 
650 Euro für Empfänger von 
Anwärterbezügen/Unter-
haltsbeihilfen) 

 z Anpassung des Besoldungs-
rechts an die Alimentations-
rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts durch 

 – Streichung der untersten Be-
soldungsgruppe A 4 sowie 
der ersten Erfahrungsstufe 
bis zur Besoldungsgruppe 
A 7 (Überleitungsregelungen 
sind vorgesehen) und 

 – Einführung eines Sonderzu-
schlags zum Familienzuschlag 
für spezifische Familienkons-
truktionen (neuer § 41 a Lan-
desbesoldungsgesetz/Allein-
verdienerfamilien in unteren 
Besoldungsgruppen) und 

 – Erhöhung des kinderbezoge-
nen Familienzuschlags für 
dritte und weitere Kinder 
verbunden mit einem 

 – zusätzlichen, mietenstufenab-
hängigen Aufstockungsbetrag

 z Ermöglichung der Entgeltum-
wandlung für die Nutzung 
vom Dienstherrn geleaster 
Dienstfahrräder.

Insbesondere der letztge-
nannte Punkt führte sofort  
zu zahlreichen kritischen Fra-
gen aus dem Beschäftigten-
kreis, denn während es im 
Geltungsbereich des Tarifver-
trags des öffentlichen Diens-
tes für Bund und Kommunen 
einen Tarifvertrag Fahrrad-
leasing gibt, ist das für den 
Landesdienst (Bereich des  
TV-L) nicht der Fall. Eine Lö-
sung für Beschäftigte sollte 
demnach gefunden werden.

Der dbb rheinland-pfalz  
wird den kurz vor Redaktions-
schluss zugegangenen Ent-
wurf prüfen und mit seinen 
Mitgliedsorganisationen 
 Stellung dazu nehmen. 
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Landesleitung

Fachkräftemangel zwingt zu Investitionen in den 
öffentlichen Dienst
Gespräch mit der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz

dbb Landeschefin Lilli Lenz  
und ihre Stellvertreterin Elke 
Schwabl haben die dbb Lan-
desleitung am 23. November 
2021 in einem gewerkschafts-
politischen Spitzengespräch 
mit der CDU-Landtagsfraktion 
repräsentiert, kurz bevor die 
Landesregierung den Entwurf 
des Landeshaushalts 2022 vor-
gestellt hat.

Angelehnt an die damals noch 
laufende Ländertarifrunde des 
öffentlichen Dienstes und ins-
besondere an die jüngsten Ent-
schließungen und Beschlüsse 
des Hauptvorstandes des dbb 
rheinland-pfalz vom 26. Okto-
ber 2021 trug die dbb Delega-
tion vor. Den Rahmen bildete 
sowohl aus dbb- als auch aus 
Fraktionssicht insgesamt die 
Sorge über die sinkende At-
traktivität des öffentlichen 
Dienstes aus Sicht von poten-
ziellen Nachwuchskräften, 
 gesuchten Fachkräften und 
 Bestandspersonal – auch  
und gerade in der Krise.

Die Gesprächsteilnehmer 
tauschten sich intensiv aus 
über die schlechte Bewerber-
lage in einzelnen Sparten des 
öffentlichen Dienstes, über die 
sinkende Kandidatenqualität 
und über die Beschäftigungs-
bedingungen insbesondere in 
der Kommunal- sowie in der 
Finanzverwaltung. Fachkräfte-
mangel auch und gerade im 
 öffentlichen Dienst könne man 
nicht mehr wegdiskutieren.  
Es müsse mehr für die Nach-
wuchsgewinnung getan wer-
den. Insgesamt müsse neben 
ausreichenden Mitteln für fai-
res Entgelt, Besoldung und 
Versorgung mehr Geld vorge-
sehen werden, zum Beispiel 
für Fortbildungen, für Zulagen, 

für Abmilderungen von wirt-
schaftlichen Erschwernissen in 
Ballungsräumen und für gut 
gemachte Digitalisierung.

Die dbb Delegation verdeut-
lichte, dass es zahlreiche Stell-
schrauben gebe, mit deren 
Hilfe man die Lage verbessern 
könne, und lenkte den Blick 
auf die vom Hauptvorstand 
beschlossenen Forderungen 
nach einer Modernisierung 
des Landesreisekostenrechts 
samt zügiger Erhöhung der 
Sätze der reisekostenrecht-
lichen Wegstreckenentschä-
digung. Dargelegt wurde 
 außerdem das Hauptvor-
standspostulat nach Einfüh-
rung eines allgemeinen Alters-
geldes in Rheinland-Pfalz, 
denn gerade dieses Instru-
ment dränge sich auf ange-
sichts der in Bewerbungs-
gesprächen oft gehörten 
Frage junger Aspiranten da-
nach, ob es nicht eine bessere 
Durchlässigkeit zwischen öf-
fentlichem Dienst und Privat-
wirtschaft geben könne. 

Das sahen die CDU-Landtags-
abgeordneten genauso. Für Be-
werberinnen und Bewerber 
seien berufliche Wechselmög-
lichkeiten heute oftmals Vor-
bedingung für eine Entschei-
dung zugunsten einer Karriere 
im öffentlichen Dienst.

Die dbb Vertreterinnen beton-
ten ergänzend, dass man mit 
einer gesteigerten Branchen-
mobilität auch teilweise die 
häufig bekundete Besorgnis 
von Bewerbern nehmen kön-
ne, dass die Hierarchien im 
 öffentlichen Dienst zu wenig 
Chancen böten. Insgesamt 
 wären dauerhaft flexible und 
familienfreundliche Arbeits-
zeitmodelle, ein moderneres 
Arbeitsumfeld sowie verbes-
serte Mitwirkungsprozesse  
aus Sicht des Personals neben 
wertschätzender Bezahlung 
dringend notwendig. Vorge-
stellt wurde die vom dbb 
Hauptvorstand verabschiedete 
Positionierung „Modernes Ar-
beiten im öffentlichen Dienst: 
stark und attraktiv in die Zu-

kunft!“ (siehe im Netz unter 
www.dbb-rlp.de/positionen/).

Die CDU-Landtagsfraktion 
wurde vertreten durch die Ab-
geordneten Christof Reichert, 
Vorsitzender des Fraktions-
arbeitskreises Haushalt und 
Finanzen, stellvertretender 
Vorsitzender des Haushalts- 
und Finanzausschusses des 
Landtages, und durch Karina 
Wächter, Mitglied des Haus-
halts- und Finanzausschusses. 
Der Diplom-Verwaltungswirt 
(FH) Christof Reichert kommt 
aus der Kommunalverwaltung, 
die Steuerberaterin Karina 
Wächter aus der rheinland-
pfälzischen Finanzverwaltung. 
Beide zeigten sich firm in den 
gewerkschaftspolitischen The-
men des öffentlichen Dienstes 
und offen für die Forderungen 
sowie Anregungen des dbb 
Landesbundes.

Vereinbart wurde die Fort-
führung der Gesprächsreihe 
sowie die Beibehaltung des 
fachlichen Kontakts. 

	< Karina Wächter, Elke Schwabl, Lilli Lenz und Christof Reichert (von links)
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